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anlagen ist von den Kantonsbehörden an die Hand zu nehmen und

zwar jeweilen für das ganze Kantonsgebiet.
2. Die unausweichlichen Folgen der Haftpflicht, die Schwierig-

keit einer Einrichtung eigener Unfallkassen, sowie der voraussichtlich

provisorische Charakter der Maßnahme lassen von einer Selbstver-
sicherung absehen und dem Versicherungsvertrag den Vorzug geben.

3. Eine etwelche Beteiligung der Arbeiter an den Versicherungs-

kosten bis höchstens gegen die Hälfte derselben ist für beide Versiche-

rungsarten zu empfehlen.

Auf Grund dieser Erwägungen hat die Forstdirektion des Kautons
Bern für die subventionierten Arbeiten des ganzen Kantonsgebiets
einen Versicherungsvertrag mit einer schweizerischen, auf Gegenseitig-
keit eingerichteten Unfall- und Haftpflichtversicherungsanstalt auf drei

Jahre abgeschlossen, der am 11 November abhin vom Regierungsrat
genehmigt worden ist. Die seit 10 Jahren bestehende, selbstgegründete

Unfall- und Krankenkasse für das untere Forstpersonal und die Wald-
arbeiter der Staatsforstverwaltung fährt fort ihren Zwecken zu dienen.

Beiderseits sind die Versicherten mit 2 "/» ihres Lohnbetrags beteiligt.
R. B.

—^4^
Nochmals xur frage cler Schutxwaiaausscheiâung.

Replik an den „Prakt. Forstwirt" von Dr. F. Fankhauser.

Der „Prakt. Forstwirt" hat in seiner Jannar-Nummer eine Er-

widerung auf die hierseitigen Ausführungen über die obige Frage
gebracht. Es ergibt sich aus jener, daß es mir nicht geglückt ist, ihn
in irgend einem Punkte zu einer andern Ansicht zu bekehren. Ich
fürchte, ein Ausgleich der in dieser Angelegenheit bestehenden grundsätz-

lichen Meinungsverschiedenheiten dürfte selbst durch eine längere Po-
lemik nicht zu erzielen sein und möchte deshalb die Leser nicht mit
einer solchen ermüden. Man wird es mir somit nicht verargen, wenn
ich im Nachstehenden nur einige wenige Einzelheiten herausgreife,
mit Bezug auf welche ich nicht Mißverständnisse aufkommen lassen

möchte.
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Als solches muß ich es bezeichnen, wenn der „Prakt. Forstwirt"
meine Aeußerung i. S, als „offiziös" hinzustellen beliebt, Sie
kann — obwohl höhernorts schwerlich eine wesentlich andere Auffas-

sung der Frage bestehen dürfte — hierauf nicht Anspruch erheben

und enthält m, E, auch keinen Passus, welcher zu einer solchen Deu-

tung Anlaß gäbe. Nirgends stützt sich meine Beweisführung auf An-

gaben, die nicht jedermann zugänglich wären. Daß ich aber im Hin-
blick ans meine amtliche Stellung nicht wie ander'e über den Vollzug
des neuen Bundesgesetzes betr, die Forstpolizei eine private Ansicht

in durchaus objektiver Weise äußern dürfte, wird sicher Herr Kantons-

obersörster Baldinger am wenigsten annehmen, da er es ja ebenfalls

tut, obwohl er, als oberster technischer Berater der kantonalen Be-

Horde, sich dieser gegenüber genau in der nämlichen Lage befindet.

Um aber auch für die Zukunft allen irrtümlichen Annahmen
dieser Art vorzubeugen, erkläre ich hiermit, daß, wo ich im Namen

Anderer spreche, dies stets ausdrücklich bemerkt wird, andernfalls aber

die ganze Verantwortung für das Gesagte mir allein zufällt.
Als nicht zutreffende Voraussetzung erscheint mir im fernern, daß

der „Prakt, Forstwirt" den Bundesbeiträgen an Schutzwaldungen als

Mittel zur Forderung des Forstwesens eine Wichtigkeit beimißt, welche

ihnen, nach meinen Beobachtungen wenigstens, entschieden nicht zukommt.

Diese Beiträge leisten ausgezeichnete Dienste, wo es sich darum han-

delt, ein Werk zustande zu bringen, das an und für sich dem betr.

Grundbesitzer nur geringen Vorteil verspricht, für die Allgemeinheit
hingegen um so größere Bedeutung besitzt. Wesentlich mehr von ihnen

erwarten, hieße die Verdienste derjenigen verkennen, denen wir die

während den letzten 25 Jahren in der Bewirtschaftung unserer Ge-

birgswaldungen gemachten Fortschritte tatsächlich verdanken. Die

Lokalforstbeamten sind es, die durch Ausklärung und Belehrung die

Bevölkerung dahin gebracht haben, die Vorteile einer geordneten

Wirtschaft wahrzunehmen und nach und nach die unsere Gebirgs-
Waldungen einst so schwer schädigenden vielen Mißbräuche abzustellen.

Dieser Aufklärung und Belehrung und nicht den Bundesbeiträ-

gen müssen wir es zuschreiben, wenn heute, um nur ein Beispiel

anzuführen, die für den Wald so verhängnisvolle Abgabe des sog.

Los- oder Teilholzes „auf dem Stock" in den Gebirgskantonen
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größtenteils beseitigt ist, während die im Hügel- und Flachlande der

Durchführung der nämlichen Maßregel entgegenstehenden, unvergleichlich

geringern Schwierigkeiten mancherorts als unüberwindlich bezeichnet

werden. Und ich kann nicht umhin, bei diesem Anlaß meinem Bedauern

darüber Ausdruck zu geben -- hoffentlich wird man mir dies nicht

auch als „persönliche" Bemerkung deuten — daß der „Prakt. Forstw."
wohl verschiedene Korrespondenzen gebracht hat, die mehr oder minder

gegen den bekannten Art. 10 der bundesrätlichen Vollziehungsverord-

nung vom 13. März 1903 Stellung nahmen, daß dagegen, angesichts

einer Bewegung, welche alle Anstrengungen zur Hebung unseres

Gemeindeforstwesens auf lange Jahre hinaus lahm zu legen droht,
die Redaktion selbst noch kein Wort gesunden hat, um ihre Leser über

die Unvereinbarkeit jener mißbräuchlichen Nutznngsweise mit einer

rationellen Waldwirtschaft aufzuklären.
Man kann somit für die Förderung unseres gesamten schweiz.

Forstwesens sehr eingenommen sein, ohne in jedem Busch einen wich-

tigen Schutzwald zu erblicken. Es genügt, sich genau auf den Boden

des Gesetzes zu stellen, welches weitherzig an die Besoldungen aller

Forstbeamten, in der Niederung wie im Gebirge, Bundesbeiträge ge-

währt und damit den Kantonen die Aufgabe erleichtert, ihr Forst-
personal zu vermehren und dasselbe angemessen zu besolden. Dagegen

hüte man sich, die für den Schutzwald verfügbaren Mittel in Kleinig-
keiten zu verzetteln, statt damit die großen Aufgaben zu lösen, mit
denen das Wohl unseres ganzen Landes so eng verknüpft ist.

-- A-ê -

Werernsangeb'egenheiten.

Der Zyklus von Vorträgen,
welche die Dozenten der forst- und landwirtschaftlichen Abteilung am eidg.

Polytechnikum in Zürich vom 15. bis 20. v. Mts. für die schweizerischen

Forstbeamten gehalten haben, ist zur vollen Zufriedenheit aller Beteiligten
abgelaufen. Nicht nur wurde den Zuhörern eine Menge gediegenster
Arbeiten geboten, die teils die neuern Errungenschaften der Wissenschaft,
teils besonders wichtige und aktuelle Spezialfragen zum Gegenstande hatten,
sondern es war auch das seitens der Forstleute für diesen Vortragszyklus
bekundete rege Interesse ein hoch erfreuliches. Die Zahl der Beteiligten
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